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1. Rechtsgrundlagen

Die Gemeinde Lüssowbeabsichtigt gemäß§34Absatz 4 Nr. 1 BauGB die Grenzen fürden im

Zusammenhang bebauten Ortsteil Lüssowfestzulegen und gem. §34Absatz4 Nr. 3 BauGB einzelne

Außenbereichsflächenin den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einzubeziehen.

Dies soll aufderGrundlage des §13 BauGB in einem vereinfachten Verfahren als „Klarstellungs- und

Ergänzungssatzung"planungsrechtlich abgesichert werden.

Die Voraussetzung nach §34Absatz 5 BauGB fürdieAufstellung der Satzung werden erfüllt.

Sie ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar.

Es wird keine Zulässigkeitvon Vorhaben begründet,die einer Pflicht zur Durchführungeiner

Umweltverträglichkeitsprüfungunterliegen und es bestehen keineAnhaltspunktefüreine

Beeinträchtigungder in §1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter.

Gemäß§13Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von der frühzeitigenUnterrichtung und Erörterungnach §3Abs. 1

und §4 und der Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 abgesehen.

Ein Umweltbericht und eine zusammenfassende Erklärungwerden nicht aufgestellt.

2.Allgemeines

Die Gemeinde Lüssowliegt im Landkreises Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, ca. 5 km nordwestlich

der Kreisstadt Güstrowund ca. 30 km südlichvon Rostock.

Die Gemeinde wird vom Amt Güstrow-Landverwaltet. Ortsteile der Gemeinde sind neben dem hlauptort

Lüssowdie Ortslagen Karow und Strenz.

In derGemeinde leben 940 Einwohnerdavon in Lüssowselbst 516. (AngabeAmt Güstrow-Land,2019)

Lüssowwurde 1229 erstmals urkundlich erwähnt.Aus dieser Zeit stammt auch die imposante Dorfkirche

mit Ubergangselementen von der Romanik zur Gotik.

Lüssowblieb bis nach dem 2. Weltkrieg ein Gutsdorf mit einem fürmecklenburger Verhältnissekleinem

Gut und einigen Klein- und Mittelbauern. 1887 wurde die direkte Bahnverbindung von Güstrownach

Rostock überSchwaan gebaut und auch Lüssowerhielt einen Bahnhof der etwas außerhalbdes Ortes

angelegt wurde. Von der noch im Messtischblatt von 1888 dargestellten Gutsanlage gegenüberder

Kirche auf der anderen Seite der hlauptstraße,existiert noch das stark überformteGutshaus.

In den 1979er Jahren begann mit dem Bau von Wohnungen und der Milchviehanlage an der Straßein

Richtung GroßSchwiesow, derAusbau des Dorfes Lüssowzum„sozialistischen Musterdorf" mit Schule,

Kindergarten, Gaststätteund Bäckerei. Die großenWohnblocks im Zentrum des Dorfes aberauch

umfangreiche Eigenheimsiedlungen an der „Schwaaner Straße",an der Straße„Zum Bahnhof", der

„Neuen Straße",an der „Schwiesower Straße"aber auch am „Friedhofsweg" prägendas Ortsbild.

Historische Gebäudefinden sich um die Kirche und an der Dorfstraße.

Nach der „Wende" gebaute Eigenheime finden sich in geringerAnzahl als Lückenbebauung in der

Ortslage verteilt.
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In die Denkmalliste des Landkreises Rostock wurden die Dorfkirche mit dem umgebenden Friedhof, das

daneben liegende Pfarrhaus und der Bahnhof aufgenommen. Das Bahnhofsgebäudewird durch die

Deutsche Bahn nicht mehr genutzt und steht zur Zeit leer.

Am nördlichenOrtseingang bestimmt das Schulgebäudeaus den 1970er Jahren das Ortsbild. Östlich

davon liegt der Sportplatz mit dem Gemeinschaftsgebäude/Turnhalle.

Lüssowliegt an der LandesstraßeL14 von Güstrownach Bützow.

In der Ortslage zweigt die L142 ab, die überSchwaan in Richtung Rostock führt.

Mit dem Haltepunkt in Lüssowbesteht auch eineAnbindung an das Bahnnetz in Richtung Güstrowund

Rostock. Von dort aus könnendie weiterführendenStrecken nach Schwerin, hlamburg und Berlin erreicht

werden.

Mit stündlichenAbfahrten ist Lüssowin den S- Bahn Bereich der Hansestadt Rostock einbezogen.

3. Planungsziel

Die Ortslage Lüssowals namensgebender hlauptort der Gemeinde Lüssowhat sich gut entwickelt. Die

Einwohnerzahl des Ortes konnte im wesentlichen gehalten werden.

2000-477 Einwohner

2005-519 Einwohner

2010-548 Einwohner

2015-564 Einwohner

2019-516 Einwohner

(Amt Güstrow- Land 01/2019)

Die hohe Einwohnerzahl 2015 ist auch mit den Flüchtlingendieser Jahre zu begründen,die in den

Wohnblocks des Ortes eine zeitweilige Unterkunft fanden.

Jedoch kommt in der Entwicklung der letzten vierJahre auch das Problem derzunehmenden

Uberalterung und zunehmendenAnzahl von Single- und 2 Personen hlaushalten zum Tragen. Deshalb ist

die Gemeinde besonders daran interessiert, rückkehrwilligejungeLeute die Ihr hleimatdorfwegen

Ausbildung undArbeit verlassen hatten, durch dieAusweisung von geeigneten Baugrundstückenwieder

zurückzugewinnen. Die allgemein steigenden Wohnflächenansprüchesind auch fürjungeFamilien ein

wichtigesArgumentzurWiederansiedlung und damitzumAusgleich derAbwanderungsverluste.

Dazu sollen zum einen im Sinne des §1aAbs.2 BauGB (Nachverdichtung) in derOrtslage selbst

Möglichkeitenzum Eigenheimbau genutzt werden. Da diese Möglichkeitenbegrenzt und durch

bestehende Eigentumsverhältnisseund Nutzungen längerfristiganzusetzen sind, soll zum anderen eine,

an die Bebauung angrenzende, dem Außenbereichzugeordnete Fläche(Flurstück627 und anteilig 708)

als kurzfristig verfügbare, potentielle Bauflächeeinbezogen werden.

Zur hlerstellung der Planungssicherheit sollen durch die Ergänzungssatzung nach §34Abs.4 Nr.3, die

oben genannten Bauflächengesichert werden.

Neben den Belangen derWohnbebauung sollen auch die Entwicklungsmöglichkeitenderansässigen

Gewerbebetriebe gekräftigtwerden.

Zunehmende Bedeutung gewinnt die klare Definition des Innenbereichs auch fürdie Bewertung von

Nebengebäuden, der Zulässigkeitvon Einzäunungenund auch die naturschutzfachliche Bewertung von
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Eingriffen.

Mit der Einbeziehung derAußenbereichsflächedie Platz für2-3 Eigenheime bietet und eventuell 1 bis 2

spätermöglichenStandorten im ausgewiesenen Innenbereich des Ortsteiles Lüssow, befindet sich die

Satzung in Ubereinstimmung mit der 3 % Eigenbedarfsregel fürdie Entwicklung des Wohnbestandes

gemäßRREP MMR (2011) Kapitel 4.1.

Fürden aktuellen Planungszeitraum, der 2020 endet, steht derzeit in der Gemeinde noch ein

Eigenbedarfspotential von ca. 6 Wohneinheiten zur Verfügung (Landkreis Rostock 2018).

Durch die Einbeziehung und Festsetzung des Sportplatzes in den Innenbereich, soll dessen Erhalt und

Entwicklung gesichert werden.

4. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung„Ortslage Lüssow"kann der

Planzeichnung entnommen werden.

Er umfasst Teile der Flur 1 in der Gemarkung Lüssow.

5. Einzelfragen der Planung

Der Innenbereich wird durch die Grenze des Geltungsbereiches markiert. Er schließtalle bebauten

GrundstückemitAusnahme der HallenflächendesAgrarbetriebes (Flurstück569 und 682), Kleingärten

und Kleintierställe(Flurstück753, 683, 705) sowie des etwas abseits liegenden Bahnhofs ein.

Die Geltungsbereichsgrenze folgt überwiegendden Grundstücksgrenzen bzw. deren weiterführender

Flucht oderVerbindung zwischen Grenzpunkten. Wo dies nicht möglich ist wurde eine Tiefe festgelegt

und bemaßt.

Die nach §34Abs. 4 Nr. 3 einbezogeneAußenbereichsfläche(Flurstück627 und anteilig 708) grenzt an

drei Seiten an die vorhandene Bebauung und wird die Ortslage aus Richtung Schwaan, westlich der L142

abrunden.

Festsetzungen nach §9 BauGB nachArt und Maßder baulichen Nutzung wurden fürdiese Flächenicht

getroffen. Auf Grund der eindeutigen Prägungdurch die vorhandene Bebauung werden sie als

städtebaulichnicht erforderlich angesehen. Die zukünftigen Bebauungen haben sich in die Eigenart der

näherenUmgebung einzufügen.

Die gesamte Ortslage Lüssowliegt in der Wasserschutzzone WSZ III OW des Wasserschutzgebietes

MW-WSG-1938-08„Warnow-Rostock",Anlage1.

Altlasten und Altlastenverdachtsflächensind der Gemeinde und im Landkreis nicht bekannt.

Baudenkmale

Im Bereich der Satzung befinden sich drei Baudenkmale.

Kirche, Friedhofsweg/ Schwiesower Straße

Friedhof mit Tor und Grabplatte sowie Mausoleum Reichhoff, Friedhofsweg/ Schwiesower Straße

Pfarrhaus, Friedhofsweg 10

6. Ver- und Entsorgung
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In Bezug aufdie Verkehrsanbindung, Trinkwasserversorgung, Regenwasserableitung, Feuerlöschwasser,

Elektroenergie, Gasversorgung, Telekommunikation und Müllentsorgungergeben sich keineÄnderungen.

Die Erschließungder einbezogenen Flächenist gesichert.

Die Ortslage wird durch die LandesstraßenL 14 und L 142 an das weiterführendeVerkehrsnetz

angeschlossen. In der Ortslage sind alle Grundstückedie nicht an die Landesstraßegrenzen über

Gemeindestraßenerschlossen.

Die L 142 befindet sich zum Teil außerhalbder nach §5, (2) Straßen-und Wegegesetz Mecklenburg-

Vorpommern (Str.WG-MV) festgesetzten Ortsdurchfahrt.

Fürdiesen Bereich gilt:

In einer Entfernung bis 20 m, gemessen vom äußerenRand der befestigten, fürden Kfz Verkehr

bestimmten Fahrbahn, dürfenentsprechend §31, (1) (Str.WG-MV) baulicheAnlagen im Sinne der

Landesbauordnung nicht errichtet werden.

Bei wesentlichen Änderungenvon baulichenAnlagen in einer Entfernung bis zu 20 m gemessen vom

äußerenRand der befestigten, fürden Kfz Verkehr bestimmten Fahrbahn,dürfenBaugenehmigungen nur

nach Zustimmung der Straßenbauverwaltungerteilt werden (Str.WG-MV §32, (1)).

Die Erlaubnis des Straßenbauamtesist erforderlich wenn Zufahrten zur Landesstraßegeschaffen werden

sollen(Str.WG-MV§22,(1)).

Lüssowist an die zentrale Schmutzwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung angeschlossen.

Das Trinkwasser wird vom Wasserwerk in Strenz geliefert.

Das Abwasser wird von einer zentralen Pumpstation zur KläranlageParum übergepumpt. Eine in den

1980igerJahren gebaute Ortskläranlagewurde stillgelegt.

Neu zu bebauende Grundstückesind an das öffentlicheNetz derTrinkwasserver- bzw.

Abwasserentsorgung anzuschließen.

Anschlüssesind mit dem Betreiber derAnlagen abzustimmen.

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundstückenzu versickern bzw. zu verwerten.

Der Umgang mit wassergefährdendenStoffen ist gegenüberder Wasserbehördeanzuzeigen.

7. Grünordnung,Umweltauswirkungen

Durch die Klarstellung des Innenbereiches ergeben sich keine Anderungen des Umweltzustandes.

Die einbezogenenAußenbereichsflächenwerden durch die vorhandene angrenzende Bebauung geprägt

und zur Zeit überwiegendals Grünland, Pferdekoppel genutzt.

Lüssowist allseits von ackerbaulich oderals Grünlandgenutzten Flächenumgeben.

Die im Landschaftsbild wahrnehmbare Grenze der Ortslage wird durch die Bahnstrecke am westlichen

Rand, dem Grünzugdes Mühlenbachsam östlichenOrtsrand, im übrigenBereich aber überwiegend

durch die hinteren Grenzen der bebauten Grundstückegeprägt, da ab dieser die großflächige

landwirtschaftliche Nutzung beginnt.
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Diese Grenzen liegen auf bzw. zum Teil außerhalbder Grenzen des Geltungsbereichs der

Abrundungssatzung. Die Grenze zwischen der kleinteiligen Nutzung mit Grünland,Gärten, Gehölzen und

der freien Ackerflächedominiert gegenüberder die Bebauung regelnden Geltungsbereichsgrenze der

Satzung.

Eine negative Beeinflussung des Landschaftsbildes durch die Einbeziehung der bisher unbebauten

Flächekann nicht abgeleitet werden.

Gesetzlich geschützteBiotope sind im Geltungsbereich mitAusnahme eines schalen Streifens des

angrenzenden geschütztenBiotops GUE 06733 „naturnahes Feldgehölz"am Rand der Flurstücke755

und 756 nicht vorhanden. (Anlage 2).

GeschützteBäumesind im Rahmen der Einzelmaßnahmezu beurteilen.

Südlichvon Lüssowbefindet sich das FFH Gebiet DE 2239-301 (Anlage 3)

„Nebeltal mit Zuflüssen,verbundenen Seen und angrenzenden Wäldern".

Davon zweigt als schmales Band der in das Schutzgebiet einbezogene Lauf des Mühlenbachs

einschließlichder Uferrandstreifen ab. Dieser grenzt im Osten an die Ortslage Lüssow. Der

Geltungsbereich der Satzung ist nicht betroffen.

Unmittelbare Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Mittelbare Beeinträchtigungendurch die Satzung könnenauf Grund der überwiegendaquatischen FFH

Schutzarten und der in diesem Bereich bereits vorhandenen Bebauung ausgeschlossen werden.

Eine FFh-1-Verträglichkeitsprüfungist nicht erforderlich.

Südlichvon Lüssowliegt ein Ausläuferdes EuropäischenVogelschutzgebiets

DE 2137-401 „Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz" (Anlage 4).

Es grenzt unmittelbar an die Ortslage an, liegt aber außerhalbdes Geltungsbereiches der Satzung.

Eine unmittelbare Beeinträchtigungder Schutzziele ist daher nicht gegeben.

Auch eine mittelbare Beeinträchtigungdurch dieAufstellung der Satzung kann ausgeschlossen werden,

da hier schon die Bebauung mit der dazugehörigenNutzung vorhanden ist und zusätzlicheine

Abschirmung durch die Hallen des Landwirtschaftsbetriebes vorhanden ist.

Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete sind in der Umgebung der Ortslage Lüssownicht vorhanden.
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Einariffs- und Ausgleichsbilanzierung

Die Einbeziehung bisher unbebauterAußenbereichsflächenstellt durch die dann möglicheBebauung

einen Eingriff gemäß§12(1) Nr. 11 NaturschutzausführungsgesetzMecklenburg-Vorpommern

(NatSchAG M-V vom 23.02.2010) in Verbindung mit dem §15 Bundesnaturschutzgesetz dar, der

auszugleichen ist.

Der Eingriffergibt sich aus Biotopverlust und Versiegelung.

Der Geltungsbereich von FFhl-Gebieten, EuropäischenVogelschutzgebieten und Naturschutzgebieten

wird vom geplanten Vorhaben nicht betroffen.

Wesentliche mittelbareAuswirkungen könnenausgeschlossen werden.

Die bebaubare Flächewird je Baugrundstückmit ca. 150 m2 geschätzt.

Die Beurteilung von Kompensationserfordernis und geplantemAusgleich erfolgte entsprechend der
"hlinweise zur Eingriffsregelung" herausgegeben vom Ministerium fürLandwirtschaft und Umwelt M-V

(hlZE Neufassung 2018), durch Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufGrund betroffener

Biotoptypen,

beispielhaft fürein Baugrundstückvon 1.000 m2 und einem Gebäudevon 150 m2 Grundfläche.

Im Bereich der einbezogenen Flächebefinden sich keine geschützten Biotope.

Die Notwendigkeit einer FFH Unverträglichkeitsprüfungbesteht nicht.

Begründung- Klarstellungs- und ErgänzungssatzungOitslage „LOssow" Seite 6



Bestimmuna des KomDensationserfordernisses aufGrund betroffener BiotODtvpen

- Biotopbeseitigung mit Flächenversiegelung

- Biotoptyp

Die einbezogenen Flächewird zur Zeit als Grünland, Pferdekoppel genutzt.

Biotoptyp: „Intensivgrünlandauf Mineralstandort" (9.3.2),

- Wertstufe, Kompensationserfordernis

Eswurde gemäßAnlage3 fürBiotoptyp 9.3.2 und Biotop 12.1.2 die Wertstufe 1,0 zugeordnet.

Der Biotopwert wurde entsprechend des Zustandes der FlächengemäßAbsatz2.1 (HzE)

mit dem Wert 1,5 festgesetzt.

- Lagefaktor

Die einbezogene Flächegrenzt an die LandesstraßeL 142 und an die Gemeindestraße„Zum Bahnhof"

an. Dies wird mit einemAbschlag beim Lagefaktor gemäßAbsatz2.2 (HzE) berücksichtigt.

- Abstand vorhandene Störquelle < 100m, Faktor 0,75

- mittelbare Beeinträchtigung

Eine mittelbare Beeinträchtigungeines Biotops ab einer Wertstufe 3 liegt nicht vor. Ein Wirkfaktor nach

Absatz 2.4 (HzE) wird deshalb nicht berücksichtigt.

- Versiegelung

Durch die geplante Bebauung mit Wohnhäusemund Nebenanlagen kommt es zu einerVersieglung

dieser Flächen. Daherwird gemäßAbsatz2.5 (HzE) ein Zuschlagsfaktor von 0,5 (Vollversieglung)

berücksichtigt.

Aus diesen Faktoren wird der multifunktional Kompensationsbedarf des Eingriffs beispielhaft fürein

Baugrundstückmit einem Eigenheim von ca. 150 m2 ermittelt.

Tab.1 Klarstellungs- und ErgänzungssatzungOrtslage Lüssow
Ermittlung des Kompensationsbedarfs- EingriffsHächenäquivalentEFÄ
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Biotoptyp

gem.Anlage3

Flächedes betroffenen Biotoptyps Wertstufe

gem. Anl. 3

Biotopw ert

gem. Pkt. 2.1

Lagefaktor

gem. Pkt. 2.2

Versiegelung

gem. Pkt. 2.5

Kompensationserfordernis ges,
aus Spalten (5 *G) + 7

EFÄ

[rfdurch nf

htensivgrünland Bebauung 150 1 1,5 0,75 0,50 1,63 244

auf Mineralstandort Gebäudeund Nebenanlagen

9.3.2

2ä4



aeplante Maßnahmenzur Kompensation

Da der Zeitraum der Bebauung und die Größeder zukünftigenBaugrundstückenicht klar ist, wird ein

flächenbezogenerAusgleich festgesetzt.

An der Grenze zur offenen Landschaft ist eine 3-reihige mind. 5,0 m breite freiwachsende Hecke

aus standorttypischen Gehölzenmit mind. 10%Anteil an Baumgehölzenanzulegen.

Je 50 m2 überbauterGrundflächeist ein standorttypischer einheimischer Laubbaum zu pflanzen

und dauerhaft zu unterhalten.

Kompensationsmaßnahme"freiwachsende hHecke"

standortgerechte, heimischeArten ,

Kompensationswert gemäßAnlage6, Nr. 6.31 = 1

Leistungsfaktor 1,0

Kompensationsmaßnahme"Baumpflanzung"

GroßbäumeStU 16 -18 cm

Kompensationswert gemäßAnlage6, Nr. 6.22 = 1

Leistungsfaktor 0,85, da Pflanzung aufdereinbezogenen Fläche.

Tab.2 Klarstellungs-und ErgänzungssatzungOrtslage Lüssow
Ermittlung des Kompensationsumfangs- KompensationsflächenäquivalentKFA

BilanzfüreinBeispiel Bauarundstück

Kompensationsbedarf 0,024 ha

Kompensationsmaßnahmen 0,024 ha

Bilanz + 0,000 ha

Begründung- Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Ortslage „l.üssow" Seite 8
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Kompensations-

maßnahme

Nr.

gem. Anl. 6

Fläche Komp.wert

gem. Ant. 6

Leistungsfaktor KFÄ

Irfrrf

Freiw achsende Hecke 6.31 40*5 200 1 1 200

Anpflanzungvon Bnzelbäumen 6.22 2 50 1 0,8:5 43

Stücka25rrf

243



Die festgesetzten Maßnahmensind geeignet den Eingriff bezogen auf ein Baugrundstückauszugleichen.

Juli2019

Die Gemeindevertretung hatdie Begründungam /.i..v.::'..l..V.:.'^^.'.>! gebilligt./^oM^

Lüssow,den'7^';..... 2019

Bürgermeister
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Anlage 1 Trinkwasserschutzzonen im Bereich Lüssow

WSZ III OW „Warnow - Rostock"

Kartenpunal Umwelt MBcklBnburg-Vorpommern
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Anlage 2 gesetzlich geschützteBiotope im Bereich Lüssow

KartBnportal Umwelt MBcklenburg-VorpommBrn

^y
11;: ^Lüssow

Legende

BIOTOPE (gesetzlich ge
schützt)

Feuchtbiotop

Gewässerbiotop

Trockenbiotop

Gohölzbiotop

Küstenbiotop

Blockpackung

^chwcsoH^%|ße

*»WebAllasDE (grau)

O D.l 0.2 0.3 0.4 C.5 kn
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Anlage 3 Flächedes FFH Gebietes DE 2239-301 „Nebeltal mitZuflüssen,verbundenen Seen und

angrenzenden Wäldern"im Bereich Lüssow

Kartenportal Umwelt MBcklBnburg-Vorpommern

pLUNG-MV ®LAIV-MV

«jßröllSchwiesow-^^z

Referenzkarte
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Anlage4 EuropäischesVogelschutzgebiet DE 2137-401 „Warnowtal, Sternberger Seen und

untere Miltenitz " im Bereich Lüssow

Kartenportal Umwalt MBcklenfaurg-Vorpommern
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8. Fotos Lüssow(Stand 02/2019)

(

Kirche mit Friedhof im Zentrum des Dorfes

Gebäudeaus der Gutszeit, Ende 19.Jh., im Hintergrund das ehemalige Gutshaus
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Blick von der L 14, in Richtung L 142 mit den großenWohnblocks aus den 1980 iger Jahren

Rückseitedes zweiten Wohnblocks mit Blick überden Spielplatz zum Gemeindehaus
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Eigenheimsiedlung „Schwaaner Straße"aus den 1970/80 iger Jahren

•
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Wohnblocks am der LandesstraßeL 14, im hlintergrund die Kirche
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NördlicheOrtseingang aus Richtung Schwaan, vorder Bebauung liegtdie einbezogene Fläche

Eigenheimbebauung aus den 1970/80 iger Jahren in der Straße„Am Bahnhof', links schließtdie

einbezogene Flächean.
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Grundschule Lüssowam nördlichenOrtseingang, dahinter liegt der Sportplatz

Sportplatz (eine Sanierung, Erneuerung istfür2019geplant) mitVereinsgebäude
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